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Sprachunfug

Der/die Totschln

Die Untersuchung des Stellenanzeigers
im «Tagesanzeiger» vom 4. Januar

1996, 26 Seiten und 315 Inserate
stark, hat folgendes zu Tage
gebracht:

Das große I im Wortinnern (Wortln-
nern!) ist gewerbefritzter Sauglattismus

und grober Unfug. Deshalb
wurde er durch die Regierung aller
Deutschschweizer Kantone schon vor
Jahren abgestellt, indem sie eine
breite begründete Empfehlung ihrer
Erziehungsdirektoren zum Beschluß
erhoben und für Ämter, Schulen und
Institutionen verbindlich machten.
Daher macht sich, wer unter
Staatsaufsicht arbeitet und den Unfug
dennoch anwendet, fehlbar. Und so sieht
der gesammelte Müll aus, den Unfüg-
lerlnnen der am Schluß aufgeführten
Staats einrichtungen und Firmen auf
dem Gewissen haben:
Mitarbeiterin und Beraterin, Sozial-
arbeiterln, Disponentin, Beraterin/
Trainerin, Sachbearbeiterin, Product
Managerin, Werbeassistentin, Grup¬

penleiterinnen, Bänklerln und Tem-
poristln, Wohnberaterinnen, Betreuerinnen

und Anwenderinnen.
Leicht möchten sich die privaten De-
reguliererlnnen auf die «gute
Gesellschaft» berufen wollen, in der sie
sich mit etlichen Instanzen und
Firmen (siehe unten) zu finden meinen.
Doch sie sind ihrer nur elf. Das ist
ein elendes Häufchen gegenüber den
dreihundert übrigen Inserenten, die
sich vom Inlnnen-Wahn nicht
anstecken ließen. Ich wünsche ihm
rasche Gesundung.

Hermann Walther

Sozial-psychiatischer Dienst des Kantons

Schwyz, 6410 Goldau, Pro Sen-
ectute Kanton Zürich, 8032 Zürich.
MOA (Schweiz) AG, 4051 Basel; Tren-
dissima AG, 8157 Dielsdorf; Migros,
Personelles, 8005 Zürich; Oetker
AG/SA, 4652 Winznau; Bauknecht AG,
5600 Lenzburg; Möbel IKEA AG, 8001
Zürich; TIME JOB, Serge da Rui, 8001
Zürich; Möbel Märki AG, 8051 Zürich-
Schwamendingen; Pronto-Personal
AG, 8040 Zürich.

Gedankenlosigkeiten

Von Buchstaben, Wörtern und
Redewendungen

Beim Lesen von Zeitungen, beim
Hören des Radios, im Gespräch mit
Leuten fallen immer wieder
merkwürdige Formulierungen, Verwechslungen

und orthografische Merkwürdigkeiten

auf. Nachstehend Beispiele,
wie sie im Alltag auftreten.
Ich weiß, was eine Antwort ist. Aber
was ist eine Rückantwort? Vielleicht
die Antwort auf eine Antwort?
Groß in Mode ist der Fachspezialist.
Wofür kann man Spezialist sein,

wenn nicht für ein bestimmtes Fach?
Also entweder Fachmann oder
Spezialist.

Der gelernte Architekt scheint mir in
zweifacher Hinsicht problematisch.
Wer nichts gelernt hat, kann wohl
auch nicht Architekt sein. Weiter
kann ich zwar eine Sprache lernen,
aber ich kann nicht einen Architekten
lernen, bestenfalls lehren.
Ein Pleonasmus aus Reklametexten:
Gratisgeschenk:
Häufig findet man Formulierungen
der folgenden Art: «Der Umsatz hat in
den letzten 10 Jahren um 500% zuge-
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